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Nächste VERSTEIGERUNG 
Samstag, 25. Juli 2026
Freitag, 13. Nov. 2026

• Merinolandschaf-Widder

• Waldschaf-Widder

• Braunes Bergschaf-Widder
• Tiroler Bergschaf-Widder
• Tiroler Bergschaf-Schafe

• Krainer Steinschaf-Widder

• Juraschaf/SBS-Widder

• Suffolk-Widder 
• Dorper-Widder

Reihenfolge:

SAMSTAG,
14. MÄRZ 2026

14.00 UHR 
(Buchbergstraße 12, 4844 Regau)

VERSTEIGERUNG
220. ZUCHTSCHAF-

in Regau

www.schafe-ooe.at 

• Zackelschaf-Widder



Züchter
Maedi-Visna u. 

Brucella ovis
Pseudo-TBC

Auer Christian, Veitsberg 1, 4724, Eschenau unverdächtig unverdächtig

Bäck Christian, Wippling 12, 4122, Arnreit unverdächtig unverdächtig

Beiskammer Rupert, Birihub 16, 4644, Scharnstein unverdächtig unverdächtig

Berndl Konrad, Wenzelberg 8, 4091, Vichtenstein unverdächtig unverdächtig

Buchner Alois, Blindendorf 135, 4312, Ried in der Riedmark unverdächtig unverdächtig

Bürger Patrick, Frankengrub 5, 4724, Neukirchen am Walde S1 negativ S1 negativ

Demmelbauer Andreas, Dobl 18, 4755, Zell/Pram unverdächtig unverdächtig

Dötzlhofer Angelika, Moosweg 7/2, 5203, Köstendorf S1 negativ S1 negativ

Edtbauer Sabine, Frauenstein 23, 4591, Molln unverdächtig unverdächtig

Egger Florian, Asing 12, 4722, Peuerbach unverdächtig unverdächtig

Forster Julia, Oberhörzing 2, 4723, Natternbach unverdächtig unverdächtig

Grübler Jutta, Brunnenstr. 2, 4421, Aschach/Steyr unverdächtig unverdächtig

Huber Brigitte u. Alfred, Oberpramau 6, 4775, Taufkirchen/Pram unverdächtig unverdächtig

Klaffl Ingrid, Promenadensiedlung 42, 3550, Langenlois Einzeltier Einzeltier

Kranawetter Anna u. Norbert, Pernzellerstr. 16, 4592, Leonstein unverdächtig unverdächtig

Krennmair Maria u. Volker, Schnellersdorf 15, 4074, Stroheim unverdächtig unverdächtig

Lebzelter Elisabeth, Rumerstorf 8, 4151, Öpping unverdächtig Einzeltier

Moser Simone, Reidl 11, 4312, Ried in der Riedmark unverdächtig unverdächtig

Oberndorfer Franziska, Kogl 35A, 4656, Kirchham unverdächtig unverdächtig

Perner Johann u. Birgit, Schmidham 2, 4841, Pilsbach unverdächtig unverdächtig

Schiendorfer Hermann, Pernecker Str. 57, 4820, Bad Ischl unverdächtig Einzeltier

Schornsteiner Hannes, Prochenberg 26, 3341, Ybbsitz unverdächtig unverdächtig

Schrefler Bettina, Dietmannsdorf 1, 8784, Trieben unverdächtig S1 negativ

Schwarz Anna, Reisdorf 15, 4092, Esternberg unverdächtig unverdächtig

Stegfellner Robert u. Sabine, Denneberg 1, 4222, St. Georgen/Gusen unverdächtig unverdächtig

Strasser Gerhard, Altensam 12a, 4800, Attnang unverdächtig unverdächtig

Vogtenhuber Rudolf, Ramsau 47, 4822, Bad Goisern unverdächtig unverdächtig

Wagner Barbara u. Gerald, Unterwegbach 5, 4730, Waizenkirchen unverdächtig unverdächtig

Walch Ernestine u. Josef, Schiernersdorf 1, 4212, Neumarkt unverdächtig unverdächtig

Wölfleder Roman, Wildhag 4, 4755, Zell/Pram unverdächtig unverdächtig

Zweimüller Iris, Oberegg 10/3, 4873, Redleiten unverdächtig unverdächtig

Veterinärstatus Auftreiber



Rasse Züchter Standnummer

Braunes 

Bergschaf
Moser Simone, Reidl 11, 4312, Ried in der Riedmark 1

Bürger Patrick, Frankengrub 5, 4724, Neukirchen am Walde 39

Demmelbauer Andreas, Dobl 18, 4755, Zell/Pram 29

Wagner Barbara u. Gerald, Unterwegbach 5, 4730, Waizenkirchen 32, 37, 38, 40

Wölfleder Roman, Wildhag 4, 4755, Zell/Pram 28, 30, 33 - 36

Zweimüller Iris, Oberegg 10/3, 4873, Redleiten 31

Buchner Alois, Blindendorf 135, 4312, Ried in der Riedmark 41, 42

Egger Florian, Asing 12, 4722, Peuerbach 47

Oberndorfer Franziska, Kogl 35A, 4656, Kirchham 43,44

Schwarz Anna, Reisdorf 15, 4092, Esternberg 48, 49

Strasser Gerhard, Altensam 12a, 4800, Attnang 46

Walch Ernestine u. Josef, Schiernersdorf 1, 4212, Neumarkt 45

Dötzlhofer Angelika, Moosweg 7/2, 5203, Köstendorf 15, 18, 19, 22

Forster Julia, Oberhörzing 2, 4723, Natternbach
9, 14, 16, 17, 

21

Kranawetter Anna u. Norbert, Pernzellerstr. 16, 4592, Leonstein 13, 20

Vogtenhuber Rudolf, Ramsau 47, 4822, Bad Goisern 10, 11, 12

Auer Christian, Veitsberg 1, 4724, Eschenau 57

Bäck Christian, Wippling 12, 4122, Arnreit 58, 72, 75

Beiskammer Rupert, Birihub 16, 4644, Scharnstein 76, 82

Berndl Konrad, Wenzelberg 8, 4091, Vichtenstein 60

Grübler Jutta, Brunnenstr. 2, 4421, Aschach/Steyr 51, 52, 55

Huber Brigitte u. Alfred, Oberpramau 6, 4775, Taufkirchen/Pram 80, 81

Krennmair Maria u. Volker, Schnellersdorf 15, 4074, Stroheim 65, 66, 79

Lebzelter Elisabeth, Rumerstorf 8, 4151, Öpping 63, 64, 67

Perner Johann u. Birgit, Schmidham 2, 4841, Pilsbach

50, 53, 54, 56, 

59, 61, 70, 71, 

74, 77, 78

Schrefler Bettina, Dietmannsdorf 1, 8784, Trieben 62, 68, 69, 73

Suffolk Stegfellner Robert u. Sabine, Denneberg 1, 4222, St. Georgen/Gusen 27

Tiroler 

Bergschaf
Schiendorfer Hermann, Pernecker Str. 57, 4820, Bad Ischl 2, 3, 4, 5

Edtbauer Sabine, Frauenstein 23, 4591, Molln 7, 8

Klaffl Ingrid, Promenadensiedlung 42, 3550, Langenlois 6

Zackelschaf Schornsteiner Hannes, Prochenberg 26, 3341, Ybbsitz 23, 24, 25, 26

Waldschaf

Auftreiberverzeichnis

Dorper

Merinoland-

schaf

Krainer

Steinschafe

Juraschaf/

SBS



Verkaufs- und Versteigerungsbestimmungen gültig ab 23.06.2025   

Versteigerungs- und Verkaufsordnung 
 

1. Allgemein 
1.1. Der Verkauf von Tieren über den Landesverband für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs erfolgt 

ausschließlich gemäß diesen Bestimmungen. Diese sind für jeden Käufer und Verkäufer bindend. 

 

1.2. Die Rechtsbeziehungen finden nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer statt. Im Beanstandungsfall 

verhandelt der Käufer mit dem Verkäufer grundsätzlich direkt. Dies beinhaltet auch jene Tiere, welche 

durch den Landesverband für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs oder durch Personen, welche 

durch selbigen beauftragt wurden, im Rahmen eines schriftlichen Kaufauftrages ersteigert wurden. 

 

1.3. Jeder Teilnehmer und Besucher der Versteigerung haftet für Schäden, die er, seine Gehilfen oder Tiere, 

unabhängig der Verschuldensfrage, verursachen. Eine Haftung des Landesverbandes für Schafzucht und 

Schafhaltung Oberösterreichs ist ausgeschlossen. Haftungsansprüche hinsichtlich des Verkaufes oder der 

Bezahlung der Tiere sind ebenfalls ausgeschlossen. 

 

1.4. Das verkaufte Tier bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum des Verkäufers. 

 

2. Zulassung, Beschickung  
2.1. Kategorien, Altersgrenzen, Auftriebsbedingungen und Abwicklungsmodalitäten legt der Landesverband 

für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs fest. 

 

2.2. Zu den Absatzveranstaltungen werden nur Tiere zugelassen, die den aktuellen veterinär- und 

seuchenrechtlichen Bestimmungen genügen. Der Verkäufer ist verpflichtet, ihm bekannte sichtbare und 

verborgene Mängel eines Zuchttieres im Zuge des Auftriebs bekannt zu geben. 

 

2.3. Auftriebs- und verkaufsberechtigt sind grundsätzlich jene Mitglieder des Landesverbandes für Schafzucht 

und Schafhaltung Oberösterreichs, welche als anerkannter Zuchtbetrieb geführt werden und welche Ihre 

Pflichten gemäß der Satzung des Landesverbandes für Schafzucht und Schafhaltung vollinhaltlich 

wahrnehmen. 

 

2.4. Die Ausweitung der Auftriebserlaubnis auf anerkannte Zuchtbetriebe aus anderen Bundesländern ist nur 

in Absprache mit dem Landesverband für Schafzucht und Schafhaltung möglich.    

 

2.5. Die zur Absatzveranstaltung gemeldeten Tiere dürfen nur auf Grund einer ausdrücklichen Bewilligung 

des Landesverbandes für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs aufgetrieben werden.  

 

2.6. Die Tiere sind auf Maedi Visna, Brucella ovis und Pseudo Tuberkulose zu untersuchen, sofern kein 

Betriebszertifikat mit dem Status „unverdächtig“ im Verbandsbüro vorliegt. 

 

2.7. Die Anlieferung der Tiere hat zur jeweils festgesetzten Auftriebszeit zu erfolgen. Der Verband behält es 

sich vor, zu spät angelieferte Tiere von der Absatzveranstaltung auszuschließen. Der Abtransport hat 

umgehend nach Abschluss der Versteigerung zu erfolgen. Zusätzliche Kosten bei verspäteter Abholung 

(Aufstallung, Betreuung, Fütterung, …) gehen zu Lasten des Käufers. Es gelten für den An- und 

Abtransport, sowie für die Veranstaltung selbst, die Tierschutz- und Tiertransportbestimmungen in 

geltender Fassung. 

 

3. Durchführung der Absatzveranstaltung 
3.1. Der Verkäufer hat für die Verwahrung und Betreuung, sowie für die Vorführung zur Körung, Bewertung 

und Versteigerung der Tiere von der Anlieferung bis zur ordnungsgemäßen Übergabe an den Käufer 

selbstständig zu sorgen. 

 

3.2. Alle auf der Absatzveranstaltung aufgetriebenen Tiere dürfen nur mittels Versteigerung verkauft werden. 

Unverkaufte Tiere können nach Beendigung der Absatzveranstaltung mit Zustimmung der 

Verbandsleitung veräußert werden.  
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3.3. Wer die Tiere anlässlich der Versteigerung erwerben will, hat dies bei der Vorführung der Tiere durch 

deutliches Erheben des hierfür ausgegebenen Winkers anzuzeigen.  

 

3.4. Der Verkauf erfolgt nach dem Höchstbieterprinzip. Nach erfolgtem Zuschlag ist der Käufer zur Abnahme 

des Tieres verpflichtet. 

 

3.5. Unabhängig der Verkaufsklasse werden dem Verkäufer bei Nichtabgeben des im Versteigerungsring 

angebotenen Zuchttieres ab einem Zuschlagspreis von € 800,- 10 % des Letztgebots zuzüglich MwSt.  

verrechnet. 

 

3.6. Der Käufer hat unmittelbar nach erfolgtem Zuschlag im Versteigerungsbüro die Bezahlung des vollen 

Kaufpreises zuzüglich der Gebühren laut Gebührenordnung in geltender Fassung des Landesverbandes 

für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs mittels Lastschriftauftrag oder Barerlag vorzunehmen 

und für die notwenige Kontodeckung zu sorgen. 

  Bei doppeltem Gebot ist die Versteigerung fortzusetzen oder das Tier ist infolge von Unklarheiten über 

den Zuschlag nach Ermessen der Geschäftsleitung neuerlich auszurufen. Bis zur Bezahlung des vollen 

Kaufpreises darf der Käufer das erworbene Tier nicht weiterveräußern oder verpfänden. 

 

3.7. Der Gefahrenübertrag tritt nach erfolgter Abrechnung im Versteigerungsbüro und ordnungsgemäßer 

Übergabe von Verkäufer an den Käufer in Kraft.  

 

3.8. Der Verkäufer hat dem Käufer das Tier mit einem Anhängestrick zu übergeben. 

 

3.9. Es gelten die Richtlinien zur Exterieurbeurteilung gemäß dem rassespezifischen Zuchtprogramm in 

gültiger Fassung. Es werden alle aufgetriebenen Tiere bewertet. 

 

3.10. Die Beurteilung erfolgt ausschließlich durch geschultes und durch den Landesverband für Schafzucht 

und Schafhaltung Oberösterreich beauftragtem Bewertungspersonal. 

 

4. Gewährleistungsbestimmungen 
4.1. Der Verkäufer leistet Gewähr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuches, insoweit durch diese Bestimmungen nicht zusätzliche Festlegungen getroffen 

sind. 

 

4.2. Die Gewährleistungsfristen beginnen mit dem Tag des Verkaufes. 

 

4.3. Vom Käufer festgestellte oder angenommene Gewährsmängel sind bei sonstigem Verlust seiner 

Gewährleistungsansprüche innerhalb der festgesetzten Frist dem Verkäufer schriftlich oder über 

Vermittlung des Landesverbandes für Schafzucht und Schafhaltung Oberösterreichs unter gleichzeitiger 

Vorlage ausreichender Nachweise zu melden. Der Verkäufer hat das Recht, sich vom Bestehen der 

behaupteten Gewährsmängel selbst oder durch Beauftragte zu überzeugen. 

 

4.4. Für deck- und zeugungsunfähige Widder leistet der Verkäufer Ersatz, wenn der Nachweis darüber 

innerhalb von 3 Monaten (bei Nichtbefruchten innerhalb 6 Monaten) durch ein tierärztliches Zeugnis 

erbracht wird. Der Verkäufer behält sich jedoch eine Nachprüfung mittels Trächtigkeitsuntersuchung vor 

und ist berechtigt, bei Beanstandungen wegen mangelnder Deckfähigkeit eines Widders, diesen in seinen 

Stall zurückzunehmen. Deckt er hier nachweislich, so muss der Käufer die Frachtkosten zahlen und den 

Widder wieder zurücknehmen. 

 

4.5. Der Anzeige wegen mangelnder Befruchtungsfähigkeit ist vom Käufer ein tierärztlich ausgestelltes 

Zeugnis über die mikroskopische Untersuchung der Samenflüssigkeit beizufügen. In oben genannten 

Fällen muss der Verkäufer den Widder zurücknehmen oder der Käufer übernimmt das Tier zum jeweils 

von der Verbandsleitung festgelegten Schlachtpreis. 

4.6. Für Zuchtschafe, die als trächtig angeboten werden, garantiert der Verkäufer die Trächtigkeit und die 

Abstammung. Bei Nichtzutreffen wird dem Käufer ein Preisnachlass in der Höhe von 30% des 

Bruttopreises gewährt. Weiters besteht auch die Möglichkeit der Kaufwandlung.  
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4.7. Bei falschen Angaben über den Deckwidder bei trächtigen Schafen muss der Verkäufer einen 

Preisnachlass von 30% vom Bruttopreis gewähren oder das beanstandete Tier zurücknehmen. In diesem 

Fall hat der Verkäufer das beanstandete Tier selbst beim Käufer abzuholen. Weiters hat der Käufer noch 

Anspruch auf € 0,36 Futtergeld pro Tag. 

 

4.8. Von den gesetzlichen Gewährsmängeln abgesehen, werden die Tiere seitens des Verbandes ohne Gewähr 

für sonstige innere und äußere, sichtbare und unsichtbare Fehler und Mängel angeboten.  

 

5. Schiedsgericht 
5.1. Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, die anlässlich eines Ankaufes bei einer   

Absatzveranstaltung bzw. bei genehmigten Stallverkäufen entstehen, sind grundsätzlich zwischen den 

Parteien direkt auszutragen. 

 

5.2. Ist ein direkter Ausgleich nicht möglich, kann von der Verbandsleitung ein Ausgleichsvorschlag gemacht 

werden. Wird dieser Ausgleichsvorschlag nicht angenommen, werden alle Streitigkeiten unter Ausschluss 

der ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht endgültig entschieden. 

 

6. Gebührenordnung 
6.1. Vom Käufer zu zahlen:  

  Zuschlagspreis + 6 % Käufergebühr vom Zuschlagspreis = Nettobetrag + 13 % Ust   

 

6.2. Vom Verkäufer zu zahlen (Brutto):  

  Zuschlagspreis + 7% Verkaufsgebühr v. Zuschlagpreis + € 10,00 Zuchtbescheinigung  

   

6.3. Die Verkaufsgebühr ist auch für solche Tiere zu bezahlen, die nach dem Schluss der    

 Absatzveranstaltung verkauft werden. 

 

6.4. Körgebühr bei Nichtverkauf: € 10,00  

 

7. Ausrufungspreise 
 Widder: ExKL Ia, Ib   € 550,00 

    ExKL IIa,   € 450,00 

    ExKL IIb   € 350,00 

 Schafe:     € 280,00 (Zuschlag pro Lamm €   40,00) 

Steigerungsbeträge  € 50,- pro Gebot bei Widdern 

      € 20,- pro Gebot bei Schafen 

 

8. Mindestgewichte zur Bewertung der Zuchtwidder (bei Wirtschaftsrassen) 

 

Alter Ia - IIa IIb 

6-7 Mon. 50 kg 47 kg 

7-8 Mon. 56 kg 53 kg 

8-9 Mon. 62 kg 58 kg 

9-10 Mon. 69 kg 64 kg 

10-11 Mon. 75 kg 70 kg 

11-12 Mon. 79 kg 74 kg 

 

Widder über 1 Jahr müssen für die Zuchtwertklasse IIa mindestens 80 kg haben!  
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Zeichenerklärung 
 

E = Einling; Z = Zwilling; D = Drilling; V = Vierling 

Abt.: Zuchtbuchklasse 

A = Widdermutter bzw. Widder der ExKl Ia, Ib, IIa 

B = Zuchtschafe, die nicht als Widdermutter anerkannt sind 

C = Tiere ohne Bewertung bzw. Nichterreichung der Mindestanforderungen 

V = Vorbuch; Tiere ohne 2 Generationen vollständige Abstammung 

 

Exterieurbeurteilung 

T   = Typ  9 = ausgezeichnet 4 = ausreichend 

Ra = Rahmen  8 = sehr gut  3 = mangelhaft 

Fo = Form  7 = gut   2 = schlecht 

Fu = Fundament 6 = durchschnittlich 1 = sehr schlecht 

B  = Bemuskelung 5 = befriedigend 

W = Wolle 

E   = Euter   ExKl = Exterieurklasse 

 

G = Scrapie-Genotyp;  Tagbl. = Tagblattnummer 

 

Fr =Fruchtbarkeit 

 (ELA = Erstlammalter, ZLZ = Zwischenlammzeit, Z% = Zwillingsgeburten in %) 

ELA = 395  Das Tier hat im Alter von 395 Tagen das erste Mal gelammt 

ZLZ = 215 Die durchschnittliche Zwischenlammzeit beträgt 215 Tage 

Z% = 80 80 Prozent der Ablammungen waren Zwillingsgeburten 

Fr 3.3/5/9/9 Das Tier hatte bis zu einem Alter von 3,3 Jahren 5 Ablammungen, dabei 9 Lämmer 

geboren & 9 Lämmer aufgezogen 

 

Zuchtwertschätzung: 

GZW 108 (63) = Der Gesamtzuchtwert liegt bei 108 Punkten mit 63% Sicherheit 

FIT= Fitnesszuchtwert, FW= Fleischzuchtwert, MW= Milchzuchtwert, EXT= Exterieurzuchtwert 

Teilzuchtwerte:  ELA= Erstlammalter, ZLZ= Zwischenlammzeit, GEB= geborene Lämmer, 

LEB= lebende Lämmer, ZZ= Zellzahl, Pers= Persistenz, ND= Nutzungsdauer 

ZW-Fleisch: 113 – 106 - 97 = Tageszunahmen – Fett - Muskel 

ZW-Milch: -12,0+0,21+1,1+0,21+1,2 = Mkg, F%, Fkg, E%, Ekg 

ZW-Exterieur: T: Typ, R: Rahmen, Fo: Form, Fu: Fundament, W: Wolle, 

 B: Bemuskelung 

 

Milchleistungsprüfung: 

✓ DL: 3/3   551 - 5,70 - 31,4 - 4,99 - 27,5 - 58,9 

Durchschnittsleistung im Alter von 3 Jahren mit 3 Laktationen: 551 kg Milch,  

5,7% Fett, 31,4 kg Fett, 4,99% Eiweiß, 27,5 kg Eiweiß, 58,9 kg Fett+ Eiweiß 

✓ HL: 3.     647 - 5,77 - 37,3 - 5,07 - 32,8 - 70,1 

Höchstleistung in der 3. Laktation: 647 kg Milch, 5,77% Fett, 37,3 kg Fett, 5,07% Eiweiß, 32,8 kg 

Eiweiß, 70,1 kg Fett+ Eiweiß 

 

Merkmale

BA = Birkauge, FF = Farbfehler, HA = Hodenanomalien, HF = Halsfalte, HO = Hornansatz, KF = 

Kieferfehlstellung, PI = Pigment, WF = Wollfehler, ZF = Zuckfuß, H = gehörnt, h = hornlos
 
 




















































